
 

 

Herzlich Willkommen! 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 
auf den folgenden Seiten haben wir die wichtigsten Informationen zur Betreuung in der 

GBS zusammengefasst. 

Wir freuen uns auf einen guten Start mit Ihnen und Ihrem Kind. 

 

Ihr GBS-Team 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Informationen 

 

Unterlagen: 

Falls nicht bereits geschehen: bitte unbedingt die Betreuungsunterlagen (Vertrag mit 

Anlagen) ausgefüllt an uns zurückgeben! 

 

!WICHTIG! Ohne Notfall-Kontakte dürfen wir Ihr Kind nicht betreuen! 

 

Erreichbarkeit: 

Ihr direkter Ansprechpartner ist der/die Gruppenerzieher*in. Aber auch im GBS-Büro 

(Verwaltung, 1.Stock) oder im Schulbüro stehen wir für Rückfragen gern zur Verfügung. 
 

Über die folgende Telefonnummer sind wir in der Regel während unserer Dienstzeiten 

(9.00-17.30 Uhr) erreichbar: 040 - 69279332. 

Bitte nutzen Sie diese Nummer zwischen 13.00 und 16.00 Uhr nur in dringenden 

Notfällen, um den Gruppenablauf für Ihre Kinder nicht unnötig zu stören. 
 

Hinterlassen Sie uns gern eine Nachricht auf AB bzw. Mailbox, dann rufen wir Sie zurück! 
 



 

 

Unsere Tagesstruktur: 

 

6:00- 
8:00 

12:30- 
13:00 

13:00- 
13:45 

13:30- 
14:30 

14:30- 
15:00 

15:00- 
16:00 

16:00- 
18:00 

Früh- 
betreuung 

 
(Buchung 

nötig / 
Schulbüro) 

Mittag 
essen 

für Klasse 
1 
 

in Buffet-
form 

Förderzeit 
für 

Klasse 1-4 
 

Oder 
 

Gruppen-
zeit 

MITTAGS 
PAUSE 

 
Spiele/  

Angebote 
auf dem Hof 

je 30 Min. 
Lernzeit 

 
für 

Klasse 1-4 

Kurse/ 
Angebote 

+ 
Gruppen- 

zeit 

Spät- 
betreuung 

 
(Buchung 

nötig / 
Schulbüro) 

 

 

Im Rahmen unserer Bezugsgruppenzeit steht es den Gruppenerziehern/innen frei, auch ein 

kleines Programm außerhalb des Schulgeländes anzubieten (z.B. eine Schnitzeljagd im 

Stadtteil o.ä.). Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an solchen Ausflügen teilnimmt, 

teilen Sie dies bitte Ihrer Gruppenleitung mit. 

 
Abholzeiten: 

Um den Verlauf der Angebote am Nachmittag für die Kinder nicht immer wieder zu 

unterbrechen, bitten wir Sie, unsere Abholzeiten zu beachten: 

Abholzeit 1: 15:00 Uhr 

Abholzeit 2: 16:00 Uhr 

 

 

 

In diesem Kasten haben Sie uns mitgeteilt, an 

welchen Tagen Ihr Kind wann abgeholt wird. 

 

 

 

 

Davon abweichende Regelungen, die nur für einzelne Tage gelten, bitte schriftlich an uns 

kommunizieren. Dafür stehen Ihnen mehrere Wege offen: 
 

- Brief/Notiz über die Ranzenpost/ das Logbuch an die Gruppenleitung 

- E-Mail (bis 11.00 Uhr!!) an gbs-edwinscharffring@drk-kiju.de 

- ausgefüllter Abschnitt (siehe letzte Seite) über die Ranzenpost an die 

Gruppenleitung 

 
 

!WICHTIG! Per Telefon erteilte Erlaubnisse sind ungültig! 

mailto:gbs-edwinscharffring@drk-kiju.de


 

 

Ferienbetreuung: 

Die Ganztagsbetreuung umfasst auch die Betreuung der Kinder in den Ferien. Wir bieten 

ein umfassendes Ferienprogramm mit Projektarbeit, Ausflügen und weiteren Angeboten an. 

Die Kinder werden in die Gestaltung des Ferienprogramms mit einbezogen. 

Für die Ferienbetreuung erfolgt eine gesonderte Abfrage; diese senden wir nur an Eltern, 

die bei Frau Brümmer (Schulbüro) Ferienwochen für ihr Kind gebucht haben. 

 

!WICHTIG! Für die Ferienbetreuung brauchen wir Buchung + Anmeldung! 

 

 

Umbuchungen: 

Umbuchungen treten immer zum übernächsten Quartal in Kraft. Dies bedeutet, dass Um-

buchungen bezüglich der Ferienwochen zum letzten Mal zum 31.03. getätigt werden kön-

nen. Bitte achten Sie also darauf, dass Sie überschüssig gebuchte Ferienwochen nur bis 

zum 31.03. abbuchen können. Danach ist dies nicht mehr möglich. 

 

Lernzeit: 

Am Edwin-Scharff-Ring werden keine „Hausaufgaben“ im klassischen Sinne aufgegeben. 

Alle Kinder bringen aus dem Unterricht eine Übung mit, die sie entweder zu Hause oder 

während der GBS-Betreuung in der Lernzeit erledigen. 

Die Bezugserzieher*innen, die in der Regel die Lernzeit betreuen, sorgen für eine ruhige 

Arbeitsatmosphäre und geben den Kindern Hilfestellung bei Fragen; jedoch sind sie nicht 

verantwortlich die Übungen eines jeden einzelnen Kindes zu überprüfen. Nur so können die 

Lehrer*innen sich einen Überblick darüber verschaffen, wo sich das einzelne Kind in der 

Lernentwicklung befindet und an welchen Punkten Klärungs- und Übungsbedarf besteht. 

 

Bei Fragen oder Anliegen, sprechen Sie uns gerne an! 
 



Deutsches Rotes Kreuz Hamburg 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 
 
 

 

 

Informationsschreiben zum Datenschutz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachfolgenden erhalten Sie eine Übersicht, wie wir bei der DRK Hamburg gemeinnützige Gesellschaft zur 

Förderung der Kinder- und Jugendhilfe mbH mit denen von unseren Einrichtungen erhobenen personenbezoge-

nen Daten umgehen.  

Beispiele für die von unseren Einrichtungen erhobenen personenbezogenen Daten sind: 

Allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum und Alter, Anschrift, Kontaktdaten)  

Bankdaten (Kontonummern) 

Hinzu kommen die personenbezogenen Daten, die eines erhöhten Schutzes bedürfen. Beispiele hierfür wären: 

Medizinische Angaben 

Angaben zur Vorrangige Sprache 

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet werden, richtet sich wesentlich nach den Angaben, die wir benötigen, um 

unseren Auftrag der Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. 

 

Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in unseren Einrichtungen in den Berei-

chen: Kindertagesstätten und Familienförderung, Schulkooperationen und Kinder- und Jugendförderung. 

 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die 

DRK Hamburg gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe mbH 

Behrmannplatz 3 

22529 Hamburg 

Telefon 040/55420 -171 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder unter: 

datenschutz@drk-kiju.de. Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet unter www.drk-kiju.de  

verfügbar. 

 

4. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze in 

unseren Arbeitsbereichen.  

Die Verarbeitung dient dem Zweck der Vertragserfüllung und einer Reihe weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, 

die sich unmittelbar aus diesen Arbeitsbereichen ergeben. 

Alle Daten, die wir im Rahmen unserer Arbeitsbereiche abfragen, richten sich an die gesetzlichen Vorschriften. 

Beispiele hierfür sind:  

Daten der Personensorgeberechtigten und weiterer Kontaktpersonen 

Eine Erfassung der Teilnahme des Kindes an altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchungen und 

dem erreichten Impfstatus 

Angaben zum Aufenthaltsort des Kindes, wenn die  Adresse vom gewöhnlichen Aufenthaltsort abweicht  

Verarbeitung gesundheitlicher Besonderheiten, wie chronische Erkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten, 

regelmäßige Medikamentengabe 

 

Darüber hinaus erheben wir in einigen Arbeitsbereichen vorvertragliche Daten als Vorbereitung für einen späteren 

Vertragsabschluss. 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung zum Zweck der Vertragserfüllung ist Art. 6 Abs. 1 lit.a, b und c DSGVO.  

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb der jeweiligen Einrichtung  im erforderlichen Umfang an die 

dort  tätigen MitarbeiterInnen zur Betreuung der dortigen Kinder/Jugendlichen weitergegeben. Hinzu kommt die 

Weitergabe an unsere externen Kooperationspartner, mit denen wir innerhalb unserer Einrichtungen zusammen 

arbeiten, z.B. Logopäden, Ergotherapeuten, Hausaufgabenbetreuung. Zusätzlich werden die Daten für Abrech-

nungszwecke an die Gruppe des DRK Landesverbandes e.V. weitergegeben. 

 



Deutsches Rotes Kreuz Hamburg 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 
 
 

 

 

 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es erfolgt keine Übermittlung von Daten an ein Drittland. 

 

7.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten orientiert sich an den gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten. Nach Vertragsende werden Ihre Daten 10 Jahre aufbewahrt. 

 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Per-

son gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 

(Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-

beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 

die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls 

ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft unser Unternehmen, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

9. Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutz-beauftragten oder an 

unsere Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Unsere  Datenschutzaufsichtsbehörde erreichen Sie unter: 

 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Kurt-Schuhmacher-Allee 4 

20097 Hamburg 

Tel.: (040) 4 28 54 - 40 40 

E-Fax: (040) 4 279 - 11811 

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Sollten Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 

haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Das gilt gleichfalls für personenbezogene 

Daten, die Sie uns freiwillig überlassen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

aufgrund der Einwilligung oder freiwilligen Angabe wird durch diesen Einspruch nicht berührt.  

 

Widerrufen Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, dann können wir ggf. Leis-

tungen, für die wir diese Daten benötigen, nicht durchführen. 

 

Den Widerruf Ihrer Einwilligung schicken Sie bitte in erster Linie schriftlich an die Einrichtung, bei der Sie die Ein-

willigung abgegeben haben. Alternativ können Sie sich an unsere Geschäftsstelle wenden: DRK Hamburg ge-

meinnützige Gesellschaft zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe mbH, Behrmannplatz 3, 22529 Hamburg, 

Telefon 040/55420 -171, E-Mail datenschutz@drk-kiju.de. 

 

 

11.  Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses sind Sie verpflichtet, die erforderlichen Daten bereitzustellen. Ohne diese 

Daten können wir keinen Vertrag mit Ihnen abschließen. 

 



Deutsches Rotes Kreuz Hamburg 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 
 
 

 

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Informationen für Sorgeberechtigte zu den Regelungen  
nach § 34 Infektionsschutzgesetz 

Bereitgestellt von  GBS Edwin-Scharff-Ring    
           

 In Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder befinden sich viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier 
Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Um in Gemeinschaftseinrichtungen alle Kinder und das Perso-
nal vor ansteckenden Krankheiten zu schützen, sind im Infektionsschutzgesetz (IfSG) Regelungen benannt, die die 
Mitwirkung aller vorsieht. 
Dazu möchten wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 
 

Aufklärung zur Vorbeugung von ansteckenden Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 5 IfSG) verpflichtet, über allge-
meine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. Dazu gehören: 

 das Einhalten allgemeiner Hygieneregeln, insbesondere regelmäßiges Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien, 

 ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. 

Impfungen schützen auch vor Krankheiten, die durch allgemeine Hygienemaßnahmen allein nicht ausreichend 
verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). 

 Bei Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung muss nachgewiesen werden, dass zuvor eine ärztliche Be-
ratung über einen altersgemäßen Impfschutz entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission erfolgt ist. Das Fehlen eines solchen Nachweises muss die Kindertageseinrichtung dem zu-
ständigen Gesundheitsamt mitteilen (§ 34 Abs. 10a IfSG). 

 Bei Erstaufnahme in eine Schule wird der Impfstatus durch das zuständige Gesundheitsamt bzw. 
durch vom Gesundheitsamt beauftragte Ärztinnen/Ärzte erhoben (§ 34 Abs. 11 IfSG). 

 Alle Kinder müssen einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder eine vorliegende Immunität 
gegen Masern aufweisen (§ 20 Abs. 8 IfSG). Wenn aus medizinischen Gründen nicht gegen Masern ge-
impft werden kann, muss ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt werden. 

Bei weiteren Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an Ihr Gesund-
heitsamt. 
 

Mitteilungspflicht der Sorgeberichtigten beim Vorliegen einer meldepflichtigen Krankheit 

Wenn Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder der Verdacht auf eine meldepflichtige Erkran-
kung besteht oder ein meldepflichtiger Erreger nachgewiesen wurde, informieren Sie bitte unverzüglich uns, 
die Gemeinschaftseinrichtung Ihres Kindes, darüber, welche Krankheit bei Ihrem Kind festgestellt bzw. welcher 
Erreger nachgewiesen wurde. 

Im Infektionsschutzgesetz (§34 Abs. 5 und Abs. 6 IfSG) ist die Mitteilungspflicht von: 

 Sorgeberechtigten an die Gemeinschaftseinrichtung und 

 anschließend von der Gemeinschaftseinrichtung an das Gesundheitsamt festgelegt. 

Somit tragen alle dazu bei, dass zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine 
Weiterverbreitung der Krankheit ergriffen werden können. 

Ansprechperson in der Gemeinschaftseinrichtung:   Anna Sheikh und Jonas Greshake (Leitung) 

Kontakt: Edwin-Scharff-Ring 56, 22309 Hamburg, Tel. 040-88234185 



 

 

Gesetzliche Regelungen zu Betretungsverboten 

Im Infektionsschutzgesetz ist festgelegt, dass ein Kind im Erkrankungsfall mit einer meldepflichtigen 
Krankheit oder bei entsprechendem Verdacht eine Gemeinschaftseinrichtung nicht betreten darf. 

Bei manchen meldepflichtigen Krankheiten muss ein Kind bereits dann zu Hause bleiben, wenn eine an-
dere Person im selben Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser Krankheiten besteht (§ 34 
Abs. 3 IfSG). Ausnahmen dazu können nach Prüfung durch das Gesundheitsamt zugelassen werden. 

Da einige Krankheitserreger auch nach einer durchgemachten Erkrankung weiter ausgeschieden werden 
können, unabhängig davon, ob und wie ausgeprägt Symptome vorhanden sind oder waren, besteht auch 
dann die Möglichkeit, dass sich andere Personen anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb 
vorgesehen, dass dann eine Gemeinschaftseinrichtung nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder besucht werden darf (§ 34 Abs. 2 IfSG). 

Der Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung ist generell erst wieder möglich, wenn keine Ansteckungsge-
fahr mehr besteht, in einigen Fällen ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

Die Tabelle gibt eine Übersicht, für welche Situationen ein Betretungsverbot der Gemeinschaftseinrich-
tung besteht. 

Tabelle: Übersicht zu Betretungsverboten der Gemeinschaftseinrichtung nach Krankheit/Erregernachweis gemäß IfSG 
 Erkrankung oder 

Verdacht* 
Ausscheidung 
des Erregers# 

Erkrankung oder 
Verdacht in WG° 

Infektiöser (durch Viren oder Bakterien verursachter) 
Durchfall oder Erbrechen (bei Kindern < 6 Jahren) 


  

ansteckungsfähige Lungentuberkulose   

bakterielle Ruhr (Shigellose)/ Shigella spp.   

Borkenflechte (Impetigo contagiosa)    

Cholera/ Vibrio cholerae O 1 und O 139   

Darmentzündung (Enteritis), durch EHEC verursacht/ 

enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
  

Diphtherie/ Corynebacterium spp.   

Hepatitis A (Leberentzündung)   

Hepatitis E (Leberentzündung)   

Hirnhautentzündung durch Haemophilus-influenzae- 

(Hib)-Bakterien 


 


Keuchhusten (Pertussis)    

Kinderlähmung (Poliomyelitis)   

Kopflausbefall (wenn korrekte Behandlung noch nicht 

begonnen wurde) 


  

Skabies (Krätze) (wenn korrekte Behandlung noch nicht 

durchgeführt wurde) 


  

Masern   

Meningokokken-Infektion   

Mumps   

Orthopocken-Krankheiten (z.B. Mpox, Kuhpocken)    

Pest   

Röteln   

Scharlach oder andere Infektionen mit S. pyogenes    

Typhus oder Paratyphus/ S. Typhi oder S. Paratyphi   

virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebolafieber)   

Windpocken (Varizellen)   

*Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung 
#Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Aus-

scheidung 

°Betretungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 

Erkrankung einer anderen Person in der Wohngemeinschaft (WG) 

 

 
 



 

 
 


